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Bekanntmachung
Über die Regelung des Verkehrs nnt Gerste. Vom 9.
März 1915.

Ter Bundesrat hat aus Grund des 8 3 des Gesetzes iiber
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen ^Matz¬
nahmen usw. dom 4. August 1014 (Reichs -Gesetzbl. s . 327)
folgende Verordnung erlassen:

l . Beschlagnahme.
tz 1. Mit dem Beginne des 13. März 1915 sind die im

Reiche vorhandenen Vorräte an Gerste für das Reich, ver¬
treten durch die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres-
verpslegnng in Berlin » beschlagnahmt . Ms Gerste im sinne
dieser 'Verordnung gilt auch geschrotene, gequetschte oder
sonst zerkleinerte Gerste.

8 2. Bon der Beschlagnahme werden nicht betroffen:
a) Vorräte , die im Eigentume des Reichs , eines Bundes¬

staate oder Elsaß -Lothringens , insbesondere im Eigen¬
tum eines MUitärfiskus oder der Marineverwaltnng,
oder im Eigentume des Kommunalverbandes stehen, in
dessen Bezirke sie sich befinden;

b, Vorräte , die im Eigentume der Zentral -Einkaufs -Ge-
sellschaft m. b. H. in Berlin stehen;

c) Vorräte, die zehn Doppelzentner nicht übersteigen.

ß 3. An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Ver¬
änderungen nicht vorgen -ommen werden , und rechtsgeschäst-
liche Verfügungen über sie sind nichtig , soweit nicht in den
88 4, 22 ettoas anderes bestimmt ist. Den rechtsgeschäft¬
lichen Verfügungen stehen Berfügrmgen gleich, die im Wege
der Zrmmgsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4. Die Besitzer von beschlagnahmten Vorräten sind
berechtigt und verpflichtet , die zur Erhaltimg der Vorräte
erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

Zulässig sind Verkäufe au die Heeresverwaltung . die
Marineverwaltung und die Zentralstelle zur Beschaffung der
Heeresverpflegung sowie alle Veränderungen und Ver¬
fügungen . die mit Zustimmung der Zentralstelle erfolgen.

Trotz ver Beschlagnahme dürfen
a> Halter von Zuchttieren und Pferden sowie Unterneh¬

mer landwirtschaftlicher Betriebe ihre Vorräte zum
Füttern in der eigenen Wirtschaft verlvcnden;

b) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe aus ihren
Vorräten das zur Frühjahrsbestellung erforderliche
Saatgut zur Saat verwenden;

e) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und Händler
für Saatzwecke Saatgerste liefern , welche nachweislich
aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich
in den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saat¬
gerste befaßt haben : andere Saatgerste darf nur mit
Genehmigung der zuständigen Behörde für Saatzwecke
geliefert werden;

d) Unternehmer landwirtschaftlicher und gewerblicher Be¬
triebe ihre Vorräte zur Herstellung von Nahrungsmit¬
teln . insbesondere Mehl , Graupen , Malzextrakt , zur
Herstellung von Gersten- und Malzkaffee und von
Bier sowie zur Herstellung von Grünmalz für Brannt¬
weinbrennerei und Preßhefefabrikation verarbeiten : im
übrigen ist die Malzbereitung nicht zulässig ; Bierbraue¬
reien dürfen im März 1915 u. dann vierteljährlich aus
ihren Vorräten nur soviel Gerste verarbeiten , tvie noch
erforderlich ist, um die nach der Bekanntmachung , be¬
treffend Einschränkung der Malzverwendung in den
Bierbrauereien , vom 15. Februar 1915 (Reichs -Ge-
setzbl. S . 97) für sie ftstgesetzten Malzmengen zur Bier¬
bereitung herzustellen.
8 5. Tie Wirkungen der Beschlagnahme endigen mir der

Enteignung oder mit den nach 8 4 zugelassenen Veräuße¬
rungen oder Verwendungen.

8 6 . Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung
der 88 1 bis 5 ergeben, entscheidet die höhere Verwal-
tungslwhörde endgültig.

8 7. Wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite
schafft, beschädigt oder zerstört, verarbeitet oder sonst ver¬
braucht, verkauft , kauft oder ein anderes Veräußerungö-
odec Erwerbsgeschäft über sie abschließt, wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft.

Ebenso wird bestraft , Iver die zur Erhaltung der Vorräte
erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt , oder wer
als Saatgerste erworbene Gerste zu anderen Zwecken ver

» wendet.



II . 31 njeigepfltcpt.
§ 8.  28er mehr als getjn 3>oppelsentnev Qkrfte oöei  mehr

als einen Doppelzentner Mengkorn aus Gerste und Hafer
mit dem Beginne des 12. ODtäi% 1915  in Gewahrsam hat,
ist verpflichtet , die Vorräte und ihre Eigenrümer der zu¬
ständigen Behörde anzuzeigen, in deren Bezirke die Vor¬
räte lagern . Tie Anzeige über Vorräte , die sich zu dieser
Zeit auf dem Transporte befinden, ist unverzüglich nach
dem Empfang von dem Empfänger zu erstatten.

Vorräte , die zum Füttern , als Saatgut oder Saatgerste
oder zur Verarbeitung (§ 4 Abs. 3a bis d) beansprucht
werden, sind je besonders anzugeben.

8 9. Tie Anzeigen sind der zuständigen Behörde bis zum
25.  März 1915 zu erstatten und von ihr bis zum 28. März
1915 dem Kommunalverbande weiterzugeben.

8 10. Unternehmer gewerblicher Betriebe , die von der
Befugnis des 8 4 Abs. 3d Gebrauch machen, haben bis
zum Fünften jeden Monats über die im abgelaufenen Monat
eingetretenen Veränderungen ihrer Vorräte der Zentral¬
stelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung Anzeige zu er¬
statten.

8 11. Tie zuständige Behörde ist berechtigt, zur Nach-
prüsung der Angaben die Vorrats - und Betriebsränme des
Anzeigepflichtigen zu untersuchen und seine Bücher prüfen
zu lassen.

8 12. Wer die Anzeigen nicht in der gesetzten Frist er¬
stattet , oder wer wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis eintausendfünfhundert Mark be¬
straft.

Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der Anzeige
Vorräte an , die er bei der Aufnahme der Vorräte am 1. De¬
zember 1914 verschlviegen hat , so bleibt er von der durch
das Verschweigen verwirkten Strafe frei.

8 13. Jeder Kommunalverband hat bis zum 3. April
1915 der Landeszentralbehörde und der Zentralstelle zur
Beschaffung der .Heeresverpflegung je eine Nachweisung,
getrennt für Gerste und für Mengkorn aus Gerste und Hafer,
einzureichen über:

a) die Vorräte , die nach den Anzeigen mit Beginn des
12. März 1915 in seinem Bezirke vorhanden waren;

b) die Vorräte , die hiervon im Eigentum « des Reichs,
eines Bundesstaats oder Elsaß-Lothringens , insbeson¬
dere im Eigentum eines Militärfiskus oder der Ma-
rineverwaltung , oder der Zentral -Einkaufs -Gesellschaft
m. b. H., standen;

c) die Vorräte , die hiervon in seinem Eigentume standen
und sich in seinem Bezirke befanden;

d) die Vorräte , die zum Füttern beansprucht werden;
e) die Vorräte , die in seinem Bezirk als Saatgut bean¬

sprucht werden;
fl die Saatgerste , die nach 8 14 Abs. 2 c von der Enteig¬

nung auszunehmen ist;
g) die Vorräte , die nach 8 14 Abs. 2d von der Enteignung

auszunehmen sind;
h) die Vorräte , die für die Enteignung übrigbleiben.

M . Enteignung.
8 14. Das Eigentum an den beschlagnahmten Vorräten

geht vorbehaltlich der Vorschriften im Abs. 2 durch Anord¬
nung der zuständigen Behörde auf das Reich, vertreten durch
die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpflegung,
über. Beantragt die Zentralstelle die Uebereignung an eine
andere Person , so ist das Eigentum aus diese zu übertragen;
sie ist in der Anordnung zu bezeichnen.

Bon der Enteignung sind auszunehmen:
a) bei Haltern von Zuchttieren und Pferden sowie bei

Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe die zum
Füttern in der eigenen Wirtschaft erforderlichen Vor¬
räte;

b) bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe das
zur Friihjahrsbestellung erforderliche Saatgut:

c) &aatgevfte, »fr nadflveteltdr aus lanonrtrtfcpaftltcpeu
Betrieben ftammt , bte  sich in ben testen  zwei Jahren
mit dem Verkaufe von Saatgerste befaßt haben;

d) bei Unternehmern landwirtschaftlicher und gewerblicher
Betriebe die zur Herstellung von Nahrungsmitteln , ins¬
besondere Mehl, Graupen , Malzextrakt , zur Herstel¬
lung von Gersten- und Malzkaffee, von Bier oder von
Grünmalz für Branntweinbrennerei und Preßhefe-
sabrikation bestimmten Vorräte , bei Bierbrauereien
nur diejenigen Vorräte , ivelche noch erforderlich sind,
rrm die nach der Bekanntmachung , betreffend Ein¬
schränkung der Malzverwendung in den Bierbrauereien,
vom 15. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . '97) für sie
bis zum 30. September 1916 festgesetzten Malzmengen
zur Bierbereitung herzustellen.
Ter Gemeindevvrstand ist verpflichtet, dafür zu sorgen,

daß das Saatgut aufbewahrt und zur Frühjahrsbestellung
wirklich verwendet wird.

8 15. Tie Anordnung , durch die enteignet wird, kann
an den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes
oder eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden ; im ersteren
Falle geht das Eigentum über, sobald die Anordnung dem
Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages
nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem die Anord¬
nung amtlich veröffentlicht wird.

8 16. Ter Uebernahmcpreis wird unter Berücksichti¬
gung des Höchstpreises sowie der Güte und Verwertbarkeit
der Vorräte von der höheren Verwaltungsbehörde nach An¬
hörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt.

Weist der Besitzer nach, daß er zulässigerweise Vorräte
zu einem höheren Preise als dem Höchstpreis erworben hat,
so ist statt des Höchstpreises der Einstandspreis zu berück¬
sichtigen.

Soweit anzeigepflichtige Vorräte nicht angezeigt sind,
wird für sie kein Preis gezahlt. In besonderen Fällen
kann die höhere Verwaltungsbehörde Ausnahmen zulassen.

8 17. Ter Besitzer der enteigneten Vorräte ist ver-
vflichtet, sie zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bis
der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt . Dem
Besitzer ist hierfür eine angemessene Vergütung zu ge¬
währen, die von der höheren Verwaltungsbehörde end¬
gültig festgesetzt wird.

8 18. Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse eines
Grundstücks, so werden diese von der Haftung für Hypo¬
theken, Grundschulden und Rentenschulden frei, soweit sie
nicht vor dem 12. März 1915 zugunsten des Gläubigers in
Beschlag genommen worden sind.

8 19. lieber Streitigkeiten , die sich bei dem Enteig¬
nungsverfahren ergeben, entscheidet endgültig die höhere
Verwaltungsbehörde.

8 20. Wer die ihm als Saatgut zur Frühjahrsbestel¬
lung belassene Gerste ohne Genehmigung der zuständigen
Behörde zu anderen Zwecken verwendet, oder wer der Ver¬
pflichtung des 8 17, enteignete Vorräte zu verwahren und
pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahre oder Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft.

IV. Sondervorschriften für unausge-
droschene Gerste.

8 21. Bei unausgedroschener Gerste erstrecken sich Be
schlagnahme und Enteignung auch auf den Halm.

Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von der Beschlag¬
nahme frei . Wird erst nach der Enteignung ausgedroschen,
so fällt das Eigentum am Stroh an den bisherigen Eigen
tümer zurück, sobald die Gerste ausgedroschen ist.

8 22. Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme oder die
Enteignung nicht gehindert , die Gerste auszudreschen.

8 23. Die zuständige Behörde kann auf Antrag des¬
jenigen, zu dessen Gunsten beschlagnahmt oder enteignet ist,
bestimmen, daß die Gerste von dem Besitzer mit den Mitteln
seines landwirtschaftlichen Betriebs binnen einer zu be



stimmenden ffrlft nnsgedrdfchen wird . Kommt der Verpsttch - 1
tetc dem Verlangen nicht nach, so kann die zuständige Be- I
Hörde das Ausdreschen auf dessen Kosten durch einen Dritten
mrnehmen lassen. Der Verpflichtete hat die Vornahme
>n seinen Wirtschaftsräumen und mit den Mitteln seines
Betriebes zu gestatten.

8 24. Der Uebernahmepreis ist gemäß 8 16 festzusetzen,
nachdem die Gerste ausgedroschen ist.

8 25. Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung
oer 88 21 bis 24 ergeben, entscheidet endgültig die höhere
Verwaltungsbehörde.

V. Verteilung.
8 26. Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres-

tierpslegung hat die Aufgabe, für die Verteilung der verfüg¬
baren Gerstenvorräte über das Reich für die Zeit bis zur
nächsten Ernte unter Mitwirkung ihres Beirats zu sorgen.

8 27. Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresver¬
pflegung darf Gerste nur an die Heeresverwaltungen , die
Marineverwaltung , Kommunalverbände öder an die vom
Reichskanzler zugelassenen Stellen abgeben.

8 28. Die Kommunalverbände verteilen die ihnen über¬
wiesenen Vorräte in ihren Bezirken unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Verhältnisse.

Die Landeszentralbehörden können nähere Vorschriften
über die Verteilung erlassen.

8 29. Die Kommunalverbände oder die vom Reichs¬
kanzler zugelassenen Stellen können ihren Abnehmern für
Weiterverkäufe bestimmte Bedingungen und Preise vor¬
schreiben.

8 30. Ueber Streitigkeiten , die bei der Verteilung (88
28, 29) entstehen, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig.

8 31. Wer den Verpflichtungen zutviderhandelt , die ihm
nach 8 29 auferlegt sind, Ivird mit Geldstrafe bis zu fünf¬
zehnhundert Mark bestraft.

VI. Ausländische Gerste.
§ 32. Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich

nicht aus Gerste, die nach dem 12. März 1915 aus dem Aus¬
land eingeführt wird.

VH. Ausfuhr » ngsbe st immungen.
§ 33. Dte Landeszentralbehörden erlassen die erforder¬

lichen Ausführungsbcstimmungen.
8 34. Wer den von den Landeszentralbehörden er¬

lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt , wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
ois zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 35. Die Landeszentmlbehörden besrimmen, iver als
Gemeindevorstand, als Kommunalverband , als zuständige
Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne
dieser Verordnung anzusehen ist.

VIH. Schlußbestimmungen.
8 36. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung ln Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens.
Berlin , den 9. März 1915.

Der 'Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

* * *

J .-Nr 1892 I. Diez,  den 19. März 1915.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

liche Vorsorge dafür zu iresfen haben, daß die vorgefchrlr
benen Anzeigen über zwei Zentner und mehr
Mengkorn und 20 Zentner und mehr Gerste
betragen , lückenlos und rechtzeitig bei ihnen eingehen. An¬
zeigepflichtig ist jeder, der solche Vorräte in der erwähnten
Menge in Gewahrsam hat , gleichviel ob er Eigentümer
ist oder nicht. Die Anzeigen haben in der Gemeinde zu er¬
folgen, in der die Vorräte sich befinden.

Die zu erstattenden Anzeigen sind in Ortslisten einzu¬
tragen , wobei den Ortsbehörden das Verfahren der Ein
ziehung der Anzeigen freigestellt ist. Die Mengen sind
unter allen Umständen in Zentnern an !zugeben.
Abzüge sind unzulässig.

Die Anzeigen hat jeder. Verpflichtete der Ortsbehörde
bis zum 25. März 1915 zu erstatten.

Tie O rtsliste,  zu deren Ausstellung Ihnen die erfor¬
derlichen Formulare zugehen, ist mir nach Aufrechnung bis
zum 28 . M ä r z 1915  einzureichen . Die zweite Aus
fertignng ist in der Gemeinderegistratur sorgfältig aufzu¬
bewahren.

Ferner mache ich noch besonders auf die den Unterneh¬
mern gewerblicher Betriebe nach 8 10 der vorstehenden
Bundesratsverordnung obliegende Verpflichtung aufmerk¬
sam. Diese Unternehmer (8 4 Msatz 3d a. a . O.) sind hier¬
auf besonders hinzuweisen. Bis zum 28 . ds . Mts.  ist mir
eine Liste dieser Unternehmer einzureichen, damit hier der
Eingang .der zum 5. jeden Monats zu erstattenden Anzeigen
kontrolliert werden kann.

Der « Snigl . Landrat.
_ _ _____ Dudersta  d t,
Journal -Nr . HI. 1197.

Berlin  W . 9. den 24. Februar 1915.
Leipziger Platz 10.

Bekanntmachung.
Abgabe vonWal d streu während desKrieges.

An sämtliche Königlichen Regierungen (mit Ausnahme
von Aurich, Münster und Sigmaringen ). — Unmittelbar . —

Die der Königlichen Regierung durch den allgemeinen
Erlaß vom 24. August v. I . — III . 9346 I erteilte Er¬
mächtigung, den Anwohnern des Waldes zur Erleichterung
der Viehhaltung während des Krieges Waldstreu aus den
Staatsforsten abzugeben, dehne ich hierdurch auf die Abgabe
von Torfstreu aus . Ferner ermächtige ich die Königliche Re¬
gierung zur Abgabe von Waldstreu aller Art an Gärtner
und Gärtnereibesitzer als Ersatz für Pferdednnger zmn
Packen von Frühbeeten für Gemüseaussaaten usw. aus.
In der Regel sind für diese Streuabgaben an Gärtner
und Gärtnereibesitzer die vollen Taxsätze zu entrichten ; die
Königliche Regierung wird aber ermächtigt , bei vorliegen¬
der Bedürftigkeit den Abgabepreis auf ein Drittel der Taxe
zuzüglich der von der Verlvaltung etwa aufgewendeten
vollen Werbungskosten — zu ermäßigen.

Ministerium für Landwirtfchaft, Domün »«
und Forste« .

Freiherr von Schorlemer.
* *  *

J >-Nr . 2707 II. Diez,  den 19. März 1915.
Abdruck wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht. An¬

träge auf Mgabe von Waldstrru sind von den Gemeinden
und Privaten bei den König!. Oberförstereien anzubrtngen.

Der Landrat.
Duderstadt.

Borsteliende Bekanntmachung ist sofort zur allgemeinen
Kenntnis zu bringen , und die Bevölkerung auf die Anzeige-
Pflicht hinzuwetsen, wobei die Strafbestimmungen für unter¬
lassene, unvollständige und wahrheitswidrige Angaben nach¬
drücklich hervorzuheben sind.

Tie Durchführung der Borratserhebung nach 8 8 der
Verordnung liegt den Gemeindebehörden ob, die jede mög !

L 1792 . Diez,  den 18. März 1915.
Bekanntmachung

Der Herr Mnister des Innern hat genehmigt, daß
Weizenmehl mit 10 Prozent Roggenmehl gemischt bis zun,
15. April d. Js . abgegeben werden darf.

Der Laadrat.
Duderstadt . -



aanutatoSfrt . Uü S83. 1 B Id 417.
Be r 1in W. 9. den 24. Februar 1915.

Leipziger Platz 10.
Bera«nt» ach«n»

Zam mein vovBeeren und Pilzen und Ent¬
nahme von Gras während der Kriegszei,.

An sämtliche Königlichen Regierungen (mit Ausschluß
von Airrich, Münster und Sigmarinyen).

Indem ich den Bestimmungen meiner allgemeinen Ver¬
fügung vom 10. September v. Js . —■HL 9802 betreffend
die Ausgabe von Erlaubnisscheinen zum Sammeln von
Beeren und Pilzen , hiermit für die ganze Tauer des Krieges
Geltung verleihe, dehne ich sie zugleich auf die Ausgabe
von Erlaubnisscheinen zur Entnahme von Gras mit der
Maßgabe aus , daß die Taxpreise für diese Scheine durchweg
auf ein Drittel des bisherigen Betrages zu ermäßigen sind.

Die Königliche Regierung wolle der Gewinnung dieser
Nutzungen in den Staatsforsten namentlich durch die
ärmeren Anivohner des Waldes in jeder Weise Vorschub
leisten und die Ortsbeamten der Forstverwaltung mit ent
sprechender Anweisung versehen.

Zugleich mache ich darauf aufmerksam, daß das gam¬
meln von Morcheln zum Verkauf im kommenden Früh¬
jahr nicht nur die Nahrungsmittel vermehren, sondern >
voraussichtlichauch einen verhältnismäßig hohen Verdienst -
gewähren würde, da die sonst sehr beträchtliliw Einfuhr
dieses Pilzes aus Rußland iu Wegfall kommt.

Miniverinm für Landwirtschaft, Domiine»
und Forste«.

Im Aufträge,
von Freier.

* * *

F -Nr 2705 II, Diez,  den 19. März 1915.
Md ruck wird mit dem Anfügen veröffentlicht, daß die

Anträge auf Erteilung von Elaubnisscheinen bei den Kgl.
Oberförstereien anzubringen sind.

Der Landrat.
Dudvrstadt.

I. 1787. Diez,  den 16. März 1915.
« » die Herren Bürgermeister »es Kreise»

Der Herr Regierungs-Präsident in Wiesbaden hat mit
Verfügung vom 13. d. Mts . das Zudacken von 30 Prozent
Weizenmehl zum Roggenbrot bis zum 31. März 1915 ge¬
stattet.

Der Landrat.
Daderstadt.

T. B . I. 1818. Wiesbaden,  den 9. März 1915.
Belanntmachnng.

Am 26. Februar ds. Js . hier gestohlen:
ein Fahrrad, Marke Fedia, IV, Fabrik-Nr. 115572, schioarzer
Rahmenbau, weiße Felgen, mit roten streifen . Wert ra.
86 Mark.

Abt . II b. 204 *i1 pfOTTTtfuxt (SDfcntn) Den 11 . 3 . 1915.

velanulinachnng.
Betr. : IIr lau bsbe na chrichtigung.

Es wir hiermit angeordnet, daß von allen Beurlau¬
bungen, die die Dauer von 14 Tagen übersteigen- und zur
Wiederaufnahme des bürgerlichen Berufs erfolgt sind, die
Gemeindebehörden zu benachrichtigen sind. Diese Maßnahme
erscheint geboten, um zu verhindern, daß beurlaubte Mann¬
schaften, die mit ihrer Beurlaubung regelweise auch lohnen¬
den Verdienst haben, außerdem noch die Kriegsunterstützung
des Lieserungsverbandesfüi ihtc Angehörigen erhalten.

XVin . Armeekorps
Stellvertr . Generaikommanvo.

Bon Seiten der stellvertretenden Generalkommandos.
.Für den Chef des Stabes:
von Braunbehrens, Major.

» * •

J .-Nr. II. 2772. Diez ', den 19. März 1915.
» « vic Herren Bürgermeister.

Mdruck zur Kenntnis. Von den Beurlaubungen ist mir
in jedem Einzelfall unter Vorlage des Unterstützungsbogens
Kenntnis zu geben.

Der Landrat.
Du derstadt.

Abr. II b. T.-Nr. 21315. Frankfurt (Main), den 12. 3. 1915.
«etannnnachnn«.

Betrifft : Beurlaubungen zu Zwecken der
Feldbestellung.

Von verschiedenen Seiten ist darauf hingewiesen wor¬
den, daß in vielen Gemarkungen ohne .Heranziehung von

! Gefangenen die Frühjahrsbestellungmit ven garnisondienst
! fähigen Mannschaftenwirksam durchgeführt werden könnte,

wenn die beurlaubten Leute gehalten seien, nicht nur ihren
eigenen Grundbesitz zu bestellen, sondern nach Fertigstel¬
lung dieser Arbeiten auch andertvärts auszuhelfen. Glerch-
zettig wurde bemerkt, daß die Heranziehung zu solchen
fremden" Arbeiten meist nur dann möglich fei, loenn von

den militärischen Titnstellen eine diesbezügliche Anweismig
gegeben werde.

Das stellv. Genemlkommando kann sich oer Ern,lcht
in die Richtigkeit dieser Ausführungen nicht verschließen,
erachter jedenfalls einen Versuch für wünschenswert und
ordnete daher an, daß bei allen Beurlaubungen zu Zwecken

! der Feldbestellung auf den Nrlaubspässen folgender Vermerk
i einzutragen ist:

. . . (Name) . . . . . hat sich sofort nach
Eintreffen bei dem zuständigen Bürgermeister oder Ge¬
meindevorsteher zu melden und ist ausdrücklich angewiesen,
während des erteilten Urlaubs nach Fertigstellung der
eigenen Arbeiten auf Erfordern der Verwaltungs- oder
Gemeindebehörde auch bei der Frühjahrsbestellungsolchen
fremden Grundbesitzes tatkräftig mitzuwirken. dessen Be¬
sitzer im Feld stehen oder aus dienstlichen Gründen nutzt
zur Feldarbeit beurlaubt werden konnten."Um Nachforschung wird ersucht.

Der Polizei . Präsident.
I . B.
Wetz.

Erledigung.
17  Das in dem Ausschreiben dom 23. Januar ds. Js ..

. 453. aufgeführte Fahrrad mit schwarzem Rahmen (Marke
irib Fabrik-Nr unbekannt), im Werte von 40 Mark ist er
nittelt.

2. Das in denrfelben Ausschreiben unter W. I. 547 ans
Mhrte Fahrrad, Marke Decker, Fabrik-Nr . 205 536 ist
tleichfalls ermittelt

XVIII . « meekorps.
Stellvertretendes G neralkommando.

Der kommandierende General.
Freiherr von Gall , General der Infanterie.

. * *

J -Nr. 1981 M. Diez,  den 17. März 1915.
An die Drtopvlizeidebörde » de» Kreise».

Abdruck zur Kenntnis und Beachtung.
Der KSnigl. Landrat.

-uderstadt.
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